
Die Grundrechtsadressaten 

sich weitgehend in "Freiheit von gesetzwidrigem Zwang**.180 Noch die 
Verfassungsrechtslage der Weimarer Zeit konnte Herbert Krüger im 
grossen und ganzen zutreffend mit der plakativen Formel umschreiben: 
"Grundrechte nur im Rahmen der Gesetze".181 Die Grundrechtsbestim
mungen blieben ohne inhaltliche Direktionskraft. 

Die ältere Judikatur des Staatsgerichtshofs scheint nun ebenfalls einem 
solchen Grundrechtsverständnis verhaftet zu sein. Deutlich wird dies an 
Formulierungen wie der folgenden: "Die verfassungsmässig gewährlei
stete Gewerbefreiheit bedeutet nichts anderes als die Freiheit von obrig
keitlichem Zwang, soweit nicht gesetzliche Schranken bestehen".182 Aus 
einer prädominanten Schrankenperspektive werden.zahlreiche legislato
rische Kürzungen grundrechtlicher Freiheit ohne Reflexion zur Legiti
mität des Eingriffs für zulässig erklärt.183 Ungeachtet dieser im Einzelfall 
wenig freiheitsakzentuierenden Rechtsprechung184 hat der Staätsge-
richtshof indes in grundsätzlichen Wendungen die Grundrechtsgebun
denheit des Gesetzgebers hervorgehoben.185 Zwar habe das Parlament bei 
der Ausgestaltung der Gesetze einen grossen Spielraum, doch ändere 
dies nichts an der prinzipiellen Verfassungsgebundenheit.18* Nur dies 
entspricht auch dem grundlegenden verfasssungsstrukturellen Wandel, 
den die liechtensteinische-Verfassung von 1921 mit der Inauguration des 
Instituts der Verfassungsbeschwerde zum Schutz der Grundrechte als 
subjektiver Rechtspositionen bewirkt hat.187 
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